
 
 
Ausschuss für Verwaltung und Wirtschaft  
des Schwarzwald-Baar-Kreises 
Sitzung am 28.04.2014 
 
Drucksache Nr. 048/2014 öffentlich 
 
 
Bestellung der ehrenamtlichen Beisitzer bei der 
Enteignungsbehörde nach dem Baugesetzbuch und dem 
Landesenteignungsgesetz 
 
Anlagen: keine 
Gäste: keine  
 

 
 
Sachverhalt: 
 
Das Regierungspräsidium Freiburg hat uns mit Schreiben vom 08.01.2014 gebeten, 
fünf bis acht Persönlichkeiten zur Auswahl für das Amt des ehrenamtlichen Beisitzers 
bei der Enteignungsbehörde nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und dem 
Landesenteignungsgesetz (LEntG) vorzuschlagen.  
 
Die Amtszeit der vom Regierungspräsidium im Jahr 2010 bestellten Beisitzer bei der 
Enteignungsbehörde endet am 30.06.2014. Es ist deshalb erforderlich, neue Beisitzer 
zu bestellen. Die Beisitzer sollen aufgrund ihrer Berufsstellung, Kenntnisse und 
Erfahrung zur richtigen und unbefangenen Beurteilung der bei der Feststellung der 
Enteignung in Betracht kommenden Verhältnisse besonders geeignet und zur 
Übernahme des Ehrenamtes bereit sein.  
 
In den früheren Wahlperioden wurden die namentlichen Vorschläge der einzelnen 
Fraktionen nach dem d'Hondtschen Verhältnissystem erstellt. Demnach sind von der 
CDU-Fraktion vier Personen, von der SPD-Fraktion eine Person, von der FWV-
Fraktion zwei Personen, von der FDP-Fraktion eine Person zu benennen. Auf die 
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen entfällt erst bei neun zu benennenden Personen 
ein Sitz. Das Regierungspräsidium Freiburg ist auch mit einer Benennung von neun 
Personen einverstanden. 
 
Mit Schreiben vom 21.01.2014 wurden die Fraktionsvorsitzenden gebeten, 
entsprechend der Größe ihrer Fraktion geeignete Personen zu benennen. Die 
eingegangenen Vorschläge sind im Beschlussvorschlag aufgeführt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die von den Fraktionen benannten Persönlichkeiten sollten dem Regierungspräsidium 
benannt werden. Die Zuständigkeit des Ausschusses für Verwaltung und Wirtschaft 
ergibt sich aus § 5 Abs. 1 Nr. 13 der Hauptsatzung. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Verwaltung und Wirtschaft benennt als ehrenamtliche Beisitzer bei 
der Enteignungsbehörde nach dem Baugesetzbuch und dem 
Landesenteignungsgesetz folgende Persönlichkeiten: 
 

Nr. Fraktion Name Vorname Beruf Wohnort 

1 CDU Bossert Herbert Landwirt Donaueschingen 

2 CDU Hezel Bernd Bauingenieur Villingen-Schwenningen 

3 CDU Ettwein Thomas Schulleiter Villingen-Schwenningen 

4 CDU Greiner Marcus Bauingenieur Donaueschingen 

5 FWV Janasik Gerhard Freier Architekt Villingen-Schwenningen 

6 FWV Dr. Berweck Wolfgang Rechtsanwalt Villingen-Schwenningen 

7 SPD Muthmann Christian Dipl.-Sozialarbeiter Brigachtal 

8 FDP Ochs Helmut Freier Architekt Blumberg 

9 GRÜNE Kaiser Christian Dipl.-Ingenieur Donaueschingen 

 
 
 
 
 
 
 
 


